
Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet der Minister für
Landwirtschaft, Umwelt und Naturschutz, Herr
Reinholz, bitte.

Reinholz, Minister für Landwirtschaft, Forsten,
Umwelt und Naturschutz:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten
Damen und Herren, die Mündliche Anfrage des Ab-
geordneten Adams beantworte ich für die Thüringer
Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Der Tagebau ist aufgrund der Über-
gangsregelung des Einigungsvertrags nicht UVP
und daher auch nicht planfeststellungspflichtig.
Dennoch lässt das Unternehmen derzeit die Unter-
lagen für einen obligatorischen Rahmenbetriebs-
plan mit Umweltverträglichkeitsprüfung und damit
für ein bergrechtliches Planfeststellungsverfahren
erarbeiten. Dieser Rahmenbetriebsplan soll insbe-
sondere einer Flächenoptimierung dienen. Der Vor-
habensträger hat Vorstellungen dahin gehend ge-
äußert, dass er beabsichtigt, auf einer Fläche von
ca. 56 Hektar innerhalb des bestehenden Berg-
werkeigentums auf den Abbau zu verzichten und
dafür eine Fläche von 28 Hektar außerhalb des
Bergwerkeigentums in Anspruch zu nehmen. Zur
Vorbereitung des eigentlichen Genehmigungsver-
fahrens fand am 11.10. letzten Jahres ein Scoping-
Termin mit den Trägern öffentlicher Belange statt,
bei dem der räumliche und inhaltliche Untersu-
chungsrahmen für die Umweltverträglichkeitsprü-
fung festgelegt wurde. Mit einer eventuellen Einrei-
chung von Antragsunterlagen für den Rahmenbe-
triebsplan wird gegen Ende 2014 gerechnet. Dann
könnte das erforderliche Planfeststellungsverfahren
beginnen, dessen zeitlicher Ablauf natürlich nicht
vorhergesagt werden kann.

Zu Frage 2: Da noch keine ausgearbeiteten An-
tragsunterlagen vorliegen, ist die isolierte Bewer-
tung einer möglicherweise durch den Vorhabensträ-
ger angestrebten Herauslösung von Teilflächen aus
dem Naturschutzgebiet „Alter Stolberg“ nicht ziel-
führend, zumal im Rahmen der Erstellung dieser
Antragsunterlagen dann auch umfangreiche natur-
schutzrechtliche Aspekte abzuarbeiten sind.

Zu Frage 3: Im Koalitionsvertrag 2009 wurde ver-
einbart, dass im Südharz keine weiteren Verritzun-
gen für den Gipsabbau, also keine neuen Gips-Ta-
gebaue zugelassen werden sollen. Eine belastbare
Bewertung, ob die vom Unternehmen beabsichtigte
Änderung der Abbauplanung im Einklang mit unse-
rem Koalitionsbeschluss steht, kann natürlich erst
vorgenommen werden, wenn ein konkreter Antrag
überhaupt vorliegt.

Zu Frage 4: Da noch keine Antragsunterlagen vor-
liegen, ist eine Beurteilung der Wertigkeit etwaiger
Tauschflächen aktuell natürlich auch nicht möglich.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt eine Nachfrage durch den Fragesteller.

Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Sehr geehrter Herr Minister, ich würde gerne die
Landesregierung fragen, gibt es denn schon einen
Fall, in dem in Thüringen ein NSG zumindest in Tei-
len aufgehoben wurde?

Reinholz, Minister für Landwirtschaft, Forsten,
Umwelt und Naturschutz:

Das ist derzeit nicht bekannt.

Abgeordneter Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN:

Das wäre also einmalig?

Reinholz, Minister für Landwirtschaft, Forsten,
Umwelt und Naturschutz:

Wenn es nicht schon einen gegeben hat. Ich kann
es nicht beantworten im Moment, ich reiche es Ih-
nen aber gern nach.

Vizepräsident Gentzel:

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Danke, Herr Mi-
nister. Wir machen weiter mit der Mündlichen An-
frage der Abgeordneten Siegesmund von der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Drucksache
5/6093.

Abgeordnete Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Ankauf oder Beteiligung an den Kosten des An-
kaufs sogenannter Steuer-CDs

Mehrfach hat der Finanzminister des Freistaats
Thüringen den Ankauf sogenannter Steuer-CDs,
auf denen sich gestohlene Kontodaten befinden, öf-
fentlich abgelehnt, so zuletzt in einem Beitrag der
Tageszeitung „Thüringer Allgemeine“ am 11. Mai
2013. Der Finanzminister des Landes Nordrhein-
Westfalen, Walter-Borjans, erklärte jedoch in einem
Interview am 15. Mai 2013 im Deutschlandfunk,
dass Thüringen sich doch wieder an Maßnahmen
zur Beschaffung solcher CDs beteiligen wird.

Ich frage die Landesregierung:

1. Ist die Aussage des NRW-Finanzministers Wal-
ter-Borjans zutreffend, dass sich Thüringen ebenso
wie Bayern erneut an der Beschaffung von Steuer-
CDs, beispielsweise über einen Kostenanteil, betei-
ligen wird?
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2. Welche Gründe haben, sofern die Aussage des
NRW-Finanzministers zutreffend ist, zu diesem Sin-
neswandel geführt?

3. Wurden dem Freistaat Thüringen und den hier
ansässigen Behörden bisher Steuer-CDs mit Daten
möglicher Steuersünder zum Kauf angeboten und
wenn ja, wann, mit wie vielen „Fällen“ (Datensät-
zen) und aus welchen Ländern stammten die Da-
ten?

4. Wie hoch sind die Steuerausfälle, die das Land
bisher durch die Beteiligung am Ankauf von Steuer-
CDs „wiedergewinnen“ konnte und wie hoch waren
die Kosten der Beteiligung?

Vizepräsident Gentzel:

Für die Landesregierung antwortet das Finanzmi-
nisterium, Herr Staatssekretär Diedrichs, bitte.

Diedrichs, Staatssekretär:

Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und
Herren Abgeordneten, die Anfrage der Abgeordne-
ten Siegesmund beantworte ich für die Landesre-
gierung wie folgt. Zunächst bitte erlauben Sie mir
eine Vorbemerkung. Ziel des Finanzministers muss
die gleichmäßige Durchsetzung aller Steueransprü-
che sein. Die Auswertung von Datenankäufen lie-
fert nur zufällige Ergebnisse. Die Finanzbehörden
sind jedoch verpflichtet, alle zur Verfügung gestell-
ten Anhaltspunkte auszuwerten und damit auch
diese Möglichkeiten der Sachverhaltsaufklärung
auszuschöpfen. Dennoch kann der Datenankauf
keine zielführende Gesamtstrategie darstellen, son-
dern nur ein systematischer Datenaustausch zwi-
schen Deutschland und den Steuerfluchtländern
auf Basis internationaler Verträge. Gemessen an
den notwendigen Anstrengungen zur Durchsetzung
des Steuerrechts gegen jedermann ist die Frage, in
welcher Weise sich die Länder die Kosten für CDs
teilen, aus unserer Sicht nachrangig.

Zur Beantwortung der vorgelegten Fragen:

Zu Frage 1: Diese Aussage des nordrhein-westfäli-
schen Finanzministers Dr. Walter-Borjans in einem
Interview am 15. Mai 2013 im Deutschlandfunk
wurde mit Erstaunen zur Kenntnis genommen. Fi-
nanzminister Dr. Voß hat dem nordrhein-westfäli-
schen Finanzminister bereits im Februar dieses
Jahres mitgeteilt, dass sich Thüringen an dem An-
kauf eines Datensatzes, den Nordrhein-Westfalen
im Februar 2012 erwarb, nicht beteiligt. Daran hat
sich bisher auch keine Änderung ergeben, Frau Ab-
geordnete.

Zu Frage 2: Die Antwort auf diese Frage entfällt da-
mit.

Zu Frage 3: Es gab keine entsprechenden Kaufan-
gebote an den Freistaat Thüringen bezüglich des
Ankaufs von Datensätzen bzw. Steuer-CDs.

Zu Frage 4, der Frage nach der Höhe der Steuer-
ausfälle, die wiedergewonnen werden konnten: Aus
den Auswertungen der Steuer-CDs ergaben sich
bisher zusätzliche Steuerfestsetzungen gegenüber
den Steuerpflichtigen - das ist nicht das, was wir im
Haushalt vereinnahmen, das sind die zusätzlichen
Steuerbeträge, die die Steuerpflichtigen zu leisten
haben - in Höhe von 577.515 €. Dem gegenüber
stehen bisher geleistete Aufwendungen für den Er-
werb in Höhe von 176.645 €. Um die Höhe des
Mehrergebnisses bewerten zu können, nenne ich
Ihnen auch noch die Einnahmen aus Selbstanzei-
gen mit Bezug zu ausländischen Kapitaleinkünften.
Seit 2010 gingen in Thüringen 93 Selbstanzeigen
ein, aus denen 3.152.438 € mehr Steuern resultie-
ren. Um Missverständnissen vorzubeugen, die
steuerrelevanten Daten auf CDs werden zwischen
den Landessteuerbehörden ausgetauscht, unab-
hängig von der Frage der Kostenbeteiligung der
einzelnen Länder. Vielen Dank.

Vizepräsident Gentzel:

Es gibt den Wunsch auf Nachfrage durch die Fra-
gestellerin.

Abgeordnete Siegesmund, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Ja, vielen Dank Herr Staatssekretär. Sie haben zu
Frage 1 gesagt, dass Sie das erstaunt, dass der
NRW-Minister verkündete, dass er Thüringens Be-
teiligung will, meine Frage ist dahin gehend, ob Sie
sich das erklären können, dass aus NRW solche In-
formationen veröffentlicht werden.

Diedrichs, Staatssekretär:

Nein, das kann ich mir nicht erklären.

Vizepräsident Gentzel:

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Danke, Herr
Staatssekretär.

Wir machen weiter mit der Mündlichen Anfrage des
Abgeordneten Dr. Augsten von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN in der Drucksache 5/6094.

Abgeordneter Dr. Augsten, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN:

Position der Landesregierung zur Bundeskompen-
sationsverordnung

Das Bundeskabinett hat am 24. April 2013 den Ent-
wurf für eine „Verordnung über die Kompensation
von Eingriffen in Natur und Landschaft“, kurz Bun-
deskompensationsverordnung, verabschiedet. Mit
der Bundeskompensationsverordnung sollen bun-
deseinheitliche Regelungen zur Kompensation von
Eingriffen in den Naturhaushalt geschaffen werden.
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